
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Errichtung und Betrieb eines 380-kV-Umspannwerkes am Standort 

14974 Ludwigsfelde OT Genshagen  
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 22. Januar 2025 

 
 
Die Firma VDC BER15 GmbH, Bismarckstraße 53 in 66121 Saarbrücken beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück Parkallee in der Gemarkung Genshagen, Flur 2, Flurstück 683 ein 380-kV-
Umspannwerk zu errichten und zu betreiben, einschließlich einer Umwandlung von circa 
1,58 ha Wald. 
 
Das 380-kV-Umspannwerk setzt sich im Wesentlichen aus drei Betriebseinheiten (BE) 
zusammen: 
BE 1: Hochspannungsanlagen (HS-Anlagen) 
BE 2: Mittelspannungsschaltanlagen (MS-Anlagen) 
BE 3: TCR-Anlagen (Thyristor-Controlled Reactor, Thyristorgesteuerte Drosselspule) 
 
Betriebseinheit BE 1: Hochspannungsanlagen (HS-Station und Trafogebäude) 
Trafobereich unterteilt in: 

 BE 1.1 Leistungstransformatoren 

 BE 1.2 Abspanntransformatoren 

 BE 1.3 Hilfstransformatoren 

 G.I.S. Bereich (BE 1.4 GIS-Schaltanlage) 

 Nebenräume (BE 1.5) 
Im Trafobereich werden sechs Hochspannungs- sowie acht Erdungstransformatoren in 
separaten Räumen errichtet. Im G.I.S. Bereich befindet sich die gasisolierte Schaltanlage mit 
den entsprechenden Einrichtungen. Im dritten Bereich befinden sich die Nebenräume, wie 
Batterieräume, Leitwarte und WC. 
 
Betriebseinheit BE 2: Mittelspannungsschaltanlagen 
Im mittleren Bereich des Geländes werden vier Gebäude errichtet, die die 
Mittelspannungsschaltanlagen beherbergen. In den MS-Stationen werden jeweils zwei 
Mittelspannungsanlagen mit einem Kontrollraum angeordnet. 
 
Betriebseinheit BE 3: TCR-Anlagen  
Im Süden des Geländes werden in zwei durch Zaunanlagen abgetrennten Bereiche die TCR-
Anlagen (SVC-Anlagen (Static VAR Compensator, Statischer Blindleistungskompensator)) 
errichtet, die der Kompensation von Blindleistungen und zur Regelung von 
Lastschwankungen dienen. Neben den statischen Blindleistungskompensatoren/ 
Drosselspulen (insgesamt 2 x 3 Stück) werden je Anlage drei Container (insgesamt 6 Stück) 
übereinander zur Anordnung von technischen Anlagen aufgestellt. Zum Schutz der 
Umgebung werden südlich der Drosselspulen zwei Lärmschutzwände errichtet. 
 
Bei dem geplanten 380-kV-Umspannwerk handelt es sich um eine Anlage der Nummer 1.8 V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Bei 
der mit dem Vorhaben verbundenen Waldumwandlung handelt es sich um ein Vorhaben 
nach Nummer 17.2.3 S der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). 
 
Nach § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes in Verbindung § 7 Absatz 2 UVPG war für das beantragte 
Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen. Diese erfolgte nach Beginn des 
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 



 

 

Unterlagen sowie eigener Informationen entsprechend den Kriterien der Anlage 3 des 
UVPG. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf den Kriterien der Nummer 2.3 der Anlage 3 
des UVPG zur Belastbarkeit der Schutzgüter und von Art und Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien).  
Der Standort des Vorhabens liegt innerhalb des Bebauungsplans "Brandenburg Park".  
Am Standort liegen keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 
Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
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